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 BDSG-NOVELLIERUNG

Anforderungen 
verschärft

Die Novellen des Bundesdaten-

schutzgesetzes verschärfen das 

Datenschutzrecht in Deutschland.

Die Änderungen zwingen Unter-

nehmen zu einer verstärkten 

Sensibilisierung im Umgang mit 

Kunden- und Mitarbeiterdaten.

Nicht zuletzt wegen der jüngsten Daten-
skandale namhafter deutscher Unterneh-
men sah sich der Gesetzgeber veranlasst, 
das bestehende Datenschutzrecht durch 
die Verabschiedung des neuen Bundes-
datenschutzgesetzes (BDSG) anzupassen. 
Die damit verbundenen Auswirkungen auf 
Unternehmen sind zum Teil gravierend.

Michael J. Schöpf, Inhaber der s-con 
Datenschutz & ITK in Hannover, sieht durch 
die BDSG-Novellen eine deutliche Verschär-
fung des Datenschutzes. „Neben empfi nd-
lichen Bußgeldern von 300 000 Euro und 
mehr ist durch die Informationspfl ichten bei 
Datenschutzpannen eine größere Transpa-
renz bei Verstößen gegeben. Der betriebli-
che Datenschutzbeauftragte ist verpfl ichtet 
die Datenschutzpanne den Aufsichtsbe-
hörden und den Betroffenen zu melden. 
Insgesamt wirken sich die Novellierungen 
nicht unerheblich auf die Datenschutzor-
ganisation und die Geschäftsprozesse der 
Unternehmen aus. Durch den Datenschutz-
beauftragten sind geeignete Maßnahmen 

einzuleiten. Bei einer Datenschutzorgani-
sation eines Unternehmens mit 300 Mitar-
beitern ist mit einem zusätzlichen Aufwand 
von rund acht bis zehn Tagen und mit Kos-
ten für mögliche Maßnahmen in Höhe von 
5000 bis 10 000 Euro aus Datenschutz -
sicht zu rechnen.“

Um Gesetzesverstöße zu vermeiden ist 
die Kenntnis der neuen Rechtslage daher 
unerlässlich – auch vor dem Hintergrund 
der angekündigten, verstärkten Daten-
schutzkontrollen seitens des Niedersäch-
sischen Datenschutzbeauftragten (vgl. 
Interview Seite 28). Hier ein Auszug der 
wichtigsten Neuregelungen:

Betrieblicher Datenschutzbeauftragter
Die Rechtsstellung des internen betrieb-

lichen Datenschutzbeauftragten wurde 
gestärkt. Er genießt nach neuem Recht 
umfassenden Kündigungsschutz. Zugleich 
besteht zukünftig ein Anspruch auf Fort- 
und Weiterbildung (§ 4f Abs. 3 BDSG).

Auftragsdatenverarbeitung
Sollen personenbezogene Daten durch 

Dritte (Dienstleister) im Auftrag verarbei-
tet werden, so ist dieses Vorhaben künftig 
an strengere Voraussetzungen geknüpft. 
Dies gilt zum einen hinsichtlich der Ver-
tragsausgestaltung mit dem Auftragnehmer. 
Des Weiteren obliegen dem Auftraggeber 
neuerdings verschärfte Kontrollpflichten 
im Hinblick auf die Umsetzung der beim 
Auftragnehmer getroffenen technischen 

und organisatorischen Maßnahmen. Das 
Resultat der Kontrollen ist zu dokumen-
tieren (§ 11 Abs. 2 BDSG). Eine Missach-
tung der Kontrollpflicht und der neuen 
Regelungen zur Vertragsausgestaltung ist 
nunmehr bußgeldbewehrt.

Werbung und Adresshandel
Die Verarbeitung von Daten zu Wer-

bezwecken oder zum Adresshandel ist 
neuerdings grundsätzlich nur noch dann 
zulässig, sofern die vorherige Einwilligung 
des Betroffenen vorliegt (so genanntes 

„Opt-in“-Prinzip). Dabei sind die neuen the-
menspezifi schen Anforderungen, die an die 
Einwilligung zu stellen sind, zu beachten 
(§ 28 Abs. 3a BDSG, § 28 Abs. 3b BDSG, 
so genanntes „Koppelungsverbot“). Diese 
Abkehr von der bisherigen „Opt-out“-Lösung 
ist dennoch mit einigen Ausnahmen ver-
bunden. So ist auch ohne eine Einwilligung 
dann von einer rechtmäßigen Datenverar-
beitung auszugehen, wenn es sich beispiels-
weise um die Bewerbung eigener Angebote 
oder um Geschäftswerbung handelt (§ 28 
Abs. 3 BDSG). Allerdings dürfen dem vorlie-
gend keine schutzwürdigen Interessen des 
Betroffenen entgegenstehen und es dür-
fen regelmäßig ausschließlich so genannte 

„Listendaten“ verwendet werden. Es gelten 
Übergangsfristen (§ 47 BDSG).

Datenübermittlung an Auskunfteien
Gerade Kreditinstitute greifen heutzutage 

verstärkt auf Auskunfteien, zum Beispiel 
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Schufa, zurück. Das Kreditrisiko wird dabei 
häufi g mit Hilfe so genannter Scoring-Ver-
fahren ermittelt. Der Gesetzgeber hat die-
ser Entwicklung durch die Aufnahme der 
§§ 28a, b in das BDSG Rechnung getra-
gen. Dadurch soll mehr Rechtssicherheit 
und Transparenz geschaff en werden, indem 
eine ausdrückliche Rechtsgrundlage für die 
Übermittlung von Daten an Auskunfteien 
geschaffen wurde und festgelegt wurde, 
unter welchen Voraussetzungen auf Sco-
ring-Verfahren zurückgegriff en werden darf.

Arbeitnehmer-Datenschutz
Mit Hilfe des neuen § 32 wurde erstmals 

eine Grundsatzregelung zum Arbeitneh-
merdatenschutz in das BDSG aufgenom-
men. Der neue Paragraf erschwert nach 
Auff assung von Experten die Durchführung 
von (zulässigen) Kontrollen zur Verhinde-
rung von Straftaten im Zusammenhang mit 
Compliance-Maßnahmen. Ein seit bereits 
langer Zeit heftig diskutiertes, eigenstän-
diges Arbeitnehmerdatenschutzgesetz soll 
möglicherweise demnächst folgen.

Informationspfl ichten
Der neu hinzugekommene § 42a legt 

den Verantwortlichen eine Meldepflicht 
gegenüber der zuständigen Aufsichts-
behörde und den Betroffenen auf, falls 

Daten, zum Beispiel Krankendaten, Bank- 
oder Kreditkartendaten, versehentlich in 
Umlauf gekommen sind und schwerwie-
gende Beeinträchtigungen für die Betroff e-
nen drohen. Ist eine Benachrichtigung der 
Betroff enen nur unter einem unverhältnis-
mäßigen Aufwand möglich, ist stattdes-
sen die Öff entlichkeit durch eine Anzeige 
in Tageszeitungen oder auf vergleichbare 
Weise darauf aufmerksam zu machen. Bei 
Missachtung der Norm droht ein Bußgeld.

Erweitere Bußgeldtatbestände
Der Katalog der Ordnungswidrigkeiten 

wurde erweitert, die Geldbußen heraufge-
setzt (§ 43 Abs. 1, 2 BDSG). Sofern durch 
die Verletzung datenschutzrechtlicher Nor-
men wirtschaftliche Vorteile erzielt wurden, 
droht ein über das üblicherweise geltende 
Maß hinausgehendes Bußgeld.

Das neue BDSG stellt eine zum Teil 
deutliche Verschärfung gegenüber der bis-
herigen Rechtslage dar. So können gerade 
die neu auferlegten Informationspfl ichten 
im Ernstfall erhebliche, kaum beziff erbare 
Reputationsverluste für ein Unternehmen 
nach sich ziehen. Mithin kommt dem Daten-
schutz in der heutigen Informationsgesell-
schaft bereits jetzt ein neuer Stellenwert zu.

IHK-SEMINAR

Datenschut  z:
Anforderungen

Im IHK-Seminar „Datenschutz - Min-
destanforderungen an die Datenschutzor-
ganisation“ am 13. November geht es um 
den Aufbau einer Datenschutzorganisa-
tion im Unternehmen ebenso wie um die 
die Aufgaben des Datenschutzbeauftrag-
ten. Außerdem: Wie ist mit polizeilichen 
Auskunftsersuchen umzugehen, wenn bei-
spielsweise Logfi les für Ermittlungen her-
ausgegeben werden sollen? Und: Inwieweit 
sind IP-Adressen personenbezogene Daten 
sind, und welche rechtlichen Konsequen-
zen ergeben sich daraus für Unternehmen? 
Abgerundet wird die Veranstaltung durch 
einen Überblick über die aktuelle Recht-
sprechung zum Datenschutz.

INFO: „Datenschutz – Mindestanforderungen an die 

Datenschutzorganisation“ fi ndet am 13. November in 

der IHK Hannover statt. Die Teilnahme kostet 75 Euro 

zzgl. 19 % USt. (brutto 89,25 Euro). 

 www.begin.de/seminar

SICHERHEIT IM UNTERNEHMEN

Dreiteilige 
Seminarreihe

Datenschutz und die Novelle des Bun-
desdatenschutzgesetzes sind Themen 
des IHK-Seminars zur IT-Sicherheit und 
zum Datenschutz am 16. Oktober in Han-
nover. Die Veranstaltung gehört zu einer 
dreiteiligen Reihe unter dem Titel „Sicher-
heit im Unternehmen.“ Am 2. Oktober 
geht es um Notfall- und Krisenmanage-
ment, am 9. Oktober um personalbezogene 
Sicherheitskonzepte. 

Die Reihe richtet sich an Entscheidungs-
träger in kleinen und mittleren Unterneh-
men. Sie wird in Kooperation mi t begin, 
dem E-Business-Beratungszentrum der IHK 
Hannover, durchgeführt. Die Teilnahme 
kostet 70 Euro zzgl. USt. pro Veranstal-
tung. Rabatte für Mehrfachteilnahme sind 
möglich.

INFO: IHK, Industrie und Verkehr, Sabine Hillmer, 

Tel. (0511) 3107-272, hillmer@hannover.ihk.de

 Die Novellierung des BDSG erfolgte in 
diesem Jahr in drei Schritten: Am 12. Juni 
hat der Bundesrat die erste Novelle geneh-
migt, in deren Zuge insbesondere die 
Zulässigkeit automatisierter Einzelentschei-
dungen, des Scoring und der Datenübermitt-
lung an Auskunfteien neu geregelt wurden. 
Darüber hinaus wurden die Rechte des Ein-
zelnen, insbesondere im Hinblick auf dessen 
Auskunftsrecht, gestärkt. Die BDSG-Novelle 
I wird am 1. April 2010 in Kraft treten.

Die weitaus umstrittenere zweite BDSG-
Novelle, die die Länderkammer am 10. Juli 
dieses Jahres passiert hat, umfasst die 
strengeren Vorschriften bei der Auftrags-
datenverarbeitung, greift erstmalig den 
Arbeit nehmerdatenschutz in einer neuen, 
separaten Vorschrift auf und stärkt die 
Stellung des betrieblichen Datenschutzbe-
auftragten. Weiterhin wurde die Zulässig -
keit der Verwendung von Daten zur Markt- 
und Meinungsforschung neu geregelt. 

Darüber hinaus stellen die Informations-
pfl ichten bei Datenschutzpannen ein Novum 
dar. Dieser Teil des Gesetzes ist bereits vor 
wenigen Tagen, am 1. September, weitge-
hend in Kraft getreten.

Durch die BDSG-Novelle III wurde im 
Zusammenhang mit dem „Gesetz zur 
Umsetzung der Verbraucherkreditrichtli-
nie, des zivilrechtlichen Teils der Zahlungs-
diensterichtlinie sowie zur Neuordnung der 
Vorschriften über das Widerrufs- und Rück-
gaberecht“ der bestehende § 29 BDSG, der 
die geschäftsmäßige Datenerhebung und 
–speicherung zum Zwecke der Übermittlung 
regelt, um weitere Abschnitte ergänzt und 
zudem mit einem Bußgeld bewehrt. Dieser 
Teil der BDSG-Novellierung wird a  m 11. Juni 
2010 in Kraft treten.

Der Erlass eines speziellen Gesetzes 
zum Datenschutz-Audit wurde entgegen 
der ursprünglichen Absicht (zunächst) 
verworfen. wn

BDSG-Novellen Schritt für Schritt in Kraft




